
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Stadtteil Hermannstein 
 

67. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Planbereich „Am Rotenberg“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 
12.09.2014) eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 22.09.2014 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB  

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (26.08.2014) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (06.08.2014) 
Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (27.08.2014) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (20.08.2014) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abteilung für den ländlichen Raum, 

Fachdienst Landwirtschaft (19.08.2014) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (27.08.2014) 
Regierungspräsidium Gießen, Koordinierungsstelle (12.09.2014) 
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Deutsche Bahn AG, DB Immobilien (26.08.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (06.08.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 21.02.2014 
wurden ausschließlich allgemeine Hinweise zur künftigen Versorgung des 
Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur abgegeben. Die Hinweise wurden 
zur Berücksichtigung bei der Erschließungsplanung bereits in die Begründung zum 
Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (27.08.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf, zumal ein entsprechend einzuhaltender Waldabstand gesetzlich 
nicht mehr gefordert ist. Der Bereich im Abstand von 20 m zu der von der Firma 
Buderus Immobilien GmbH in Auftrag gegebenen Einmessung des bestehenden 
Waldrandes wurde in der Planzeichnung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
entsprechend gekennzeichnet. Zudem wurde der Verlauf der östlichen Baugrenzen 
im Bebauungsplan hieran angepasst und geringfügig zurückgenommen. Hierbei 
wurde jedoch die eingemessene tatsächliche Waldkante und nicht die 
katasteramtliche Flurstücksgrenze zugrunde gelegt. Mithin kann weiterhin eine 
entsprechende bauliche Ausnutzung der in diesem Bereich vorgesehenen 
Baugrundstücke gewährleistet werden. In den Entwurf des Bebauungsplanes wurden 
darüber hinaus entsprechende Hinweise insbesondere zu baulichen 
Sicherungsmaßnahmen aufgenommen, die vom Bauherrn bei Bauplanung und 
Bauausführung zu beachten sind. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist jedoch die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Verwiesen 
wird im Übrigen auf die vorgenannten Ausführungen zu (1).  

1. 

2. 
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Zu 3: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Untere Forstbehörde beim Forstamt Wetzlar wird, sofern erforderlich, weiterhin 
entsprechend beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (20.08.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 21.02.2014 
wurden ausschließlich allgemeine Hinweise zu Immissionen abgegeben und darauf 
hingewiesen, dass Kosten für eventuelle Vorkehrungen grundsätzlich nicht 
gegenüber dem Straßenbaulastträger geltend gemacht werden können.  
 

1. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abteilung für den ländlichen Raum 
(13.03.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan finden sich in Kapitel 1.4 bereits detaillierte 
Angaben, auf die hiermit erneut verwiesen wird.  
 
 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist jedoch die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

3. 

4. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (27.08.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Hinweise werden zur Berücksichtigung bei Bauplanung und 
Bauausführung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.  
 
 

1. 

2. 

3. 
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Regierungspräsidium Gießen, Koordinierungsstelle (12.09.2014) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; die in der angesprochenen Stellungnahme vom 07.03.2014 
geforderte ausführliche Berücksichtigung der Belange der Rohstoffgewinnung wurde 
bereits in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes ausführlicher 
dargestellt. Der regionalplanerisch erforderliche Flächentausch entspricht im Übrigen 
den erfolgten Abstimmungen im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens. 
 
 

1. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle 
Altlasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; da die in der angesprochenen Stellungnahme vom 07.03.2014 
vorgebrachten Hinweise bereits in der Begründung zum Bebauungsplan 
berücksichtigt werden. 
 
 
 
 

2. 
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Obere Forstbehörde, Dez.53.1 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Berücksichtigung der 
forstlichen Belange erfolgt im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens 
jedoch in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form. 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wurde 
bereits wie folgt entsprochen: 
 
In der Flächennutzungsplan-Änderung wird an der bisherigen Darstellung als 
Wohnbaufläche in dem angesprochenen Bereich weiterhin festgehalten, zumal ein 
entsprechend einzuhaltender Waldabstand gesetzlich nicht mehr gefordert ist. Der 
Bereich im Abstand von 20 m zu der von der Firma Buderus Immobilien GmbH in 
Auftrag gegebenen Einmessung des bestehenden Waldrandes wurde jedoch bereits 
in der Planzeichnung zum Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend 
gekennzeichnet. Zudem wurde der Verlauf der östlichen Baugrenzen im 
Bebauungsplan hieran angepasst und geringfügig zurückgenommen. Hierbei wurde 
jedoch die eingemessene tatsächliche Waldkante und nicht die katasteramtliche 
Flurstücksgrenze zugrunde gelegt. Mithin kann weiterhin eine entsprechende 
bauliche Ausnutzung der in diesem Bereich vorgesehenen Baugrundstücke 
gewährleistet werden. In den Entwurf des Bebauungsplanes wurden darüber hinaus 
entsprechende Hinweise insbesondere zu baulichen Sicherungsmaßnahmen 
aufgenommen, die vom Bauherrn bei Bauplanung und Bauausführung zu beachten 
sind. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 

4. 

3. 


